
Hausordnung 
der Schule am Zille-Park 

 1. Grundsätze 
a. Alle Schüler und Erwachsene sollen sich bei uns wohlfühlen und gerne zur Schule kommen. 
b. Alle Schüler und Erwachsene haben das Recht auf ein friedliches Zusammensein, Lernen und Arbeiten. 
c. Alle Regeln und Grundsätze für ein gutes Miteinander stehen in der Schulordnung. Alle Schüler und Erwachsenen sind verpflichtet, sich an die 

Schulordnung zu halten. Die Schulordnung wird von den Gremien der Schule am Zille-Park aufgestellt. 

3. Vor und nach dem Unterricht 
a. Die Schule am Zille-Park ist grundsätzlich Montag – Freitag  

von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet. 
b.  Für die Mitarbeiter der Schule ist der Zugang bereits ab 7.00 

Uhr möglich.  
c. Die ergänzende Betreuung im Hort ist mit einem zusätzlichen 

Vertrag bis spätestens 18.00 Uhr möglich. 
d. Die Schüler betreten das Schulgebäude grundsätzlich mit 

dem Einlass-Klingeln um 7.50 Uhr. Sie begeben sich sofort in 
ihre Klassenräume. Der Unterricht beginnt um 08.00 Uhr.  

e. Schüler der Klassen 7-10 müssen bei Zuspätkommen bis 
08.40 Uhr vor der Schule warten. Bei starkem Regen oder 
großer Kälte dürfen sie sich auch im Eingangsbereich der 
Schule aufhalten. 

f. Nach Unterrichtsschluss bzw. dem Ende der Betreuungszeit 
müssen die Schüler das Schulgelände direkt verlassen. 

 

4. Stunden- und Pausenregelung 
a. Für den Unterricht gelten folgende Zeiten: 
 Unterrichtszeiten  regulär Unterrichtszeiten  verkürzter Unterricht 

1. 8.00 Uhr – 8.40 Uhr 8.00 Uhr – 8.30 Uhr 
2. 8.40 Uhr – 9.20 Uhr 8.30 Uhr – 9.00 Uhr 

Hofpause Hofpause 
3. 9.45 Uhr – 10.25 Uhr 9.25 Uhr – 9.55 Uhr 
4. 10.25 Uhr – 11.05 Uhr 9.55 Uhr – 10.25 Uhr 

10 Minuten Pause 5 Minuten Pause 
5. 11.15 Uhr – 11.55 Uhr 10.30 Uhr – 11.00 Uhr 

Hofpause Hofpause 
6. 12.20 Uhr – 13.00 Uhr 11.25 Uhr – 11.55 Uhr 
7. 13.00 Uhr – 13.40 Uhr 11.55 Uhr – 12.25 Uhr 

10 Minuten Pause 10 Minuten Pause 
8. 13.50 Uhr – 14.30 Uhr  12.35 Uhr – 13.05 Uhr 

b. Die Schüler dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht ohne 
Erlaubnis verlassen. 

c. Wenn die Pause aufgrund der Witterung (starker Regen etc.) „abgeklingelt“ 
wird, bleiben die Schüler in ihren Klassenräumen. 

d. Das Werfen von Steinen, Schneebällen und anderen Gegenständen ist wegen 
der bestehenden Unfallgefahr verboten. 

e. Die Schülertoiletten sind während der großen Pausen geöffnet. Außerhalb 
der Pausenzeiten dürfen die Schüler die Toiletten nur in Ausnahmefällen 
aufsuchen. Sie benötigen dazu einen Laufzettel, mit dem sie im Sekretariat 
einen Toilettenschlüssel erhalten.   

 5. Brandschutz 
 Es besteht eine gesonderte Brandschutzordnung.  

 
 

2. Hausrecht 
 Die Schulleitung nimmt das Hausrecht für das Schulgebäude und  

-gelände wahr.  Bei Abwesenheit der Schulleitung übernimmt der 
Schulhausmeister diese Aufgaben. 

Berlin,  07. September 2017 
Schulleitung 


